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Der Boden als Lebensgrundlage
von uns allen
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Von Philippe Koch

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht
über den Mangel an Wohnraum und den
rasanten Anstieg der Mieten berichtet wird.
Weder über die Gründe noch über die zu
treffenden Massnahmen herrscht Konsens.

Im Gegenteil, die Diskussion wirkt zunehmend

polarisiert. So polarisiert, dass sich
selbst Wissenschaftler:innen für die Wahl
bestimmter Begriffe («Wohnungsnot»,
«Verdrängung») oder bestimmter Gesprächsgäste
(Investor:innen, Eigentümerinnen,
Bewegungen) erklären müssen. So als ob es bei der

Wohnungsfrage nur zwei letztlich unvereinbare

Seiten gäbe und sich jede Person oder

jede Position, die sich an der Debatte beteiligen

will, für die eine oder andere Seite
entscheiden müsste.

In solch hitzigen Zeiten lohnt es sich, einen
Schritt zurückzutreten, kühlen Kopf zu bewahren

und zu prüfen, ob es hinter oder unter den
aktuellen Streitpunkten nicht tiefer liegende
Fragen zu klären gibt. Das neue raumplaneri-
sche Paradigma der Innenentwicklung zwingt
alle, die an der Gestaltung und Transformation
von Stadtlandschaften beteiligt sind, eine neue
Normalität zu proben. In diesem Punkt besteht

Einigkeit: Innenentwicklung macht Planungsverfahren

komplizierter. Es wirken mehr Personen

und Perspektiven mit. Ohne etablierte
Verfahren zu hinterfragen und unterschiedliche
Situationsbeschreibungen zuzulassen, wird
keine neue Routine gefunden werden.

Ein zentraler Punkt ist das Eigentum an
Boden. Dabei geht es nicht um die Frage, ob
Boden Privaten oder dem Staat gehören soll. Dieser

Dualismus führt in die Sackgasse. Vielmehr
geht es darum, das Verständnis von Eigentum
an Boden genauer zu klären. In aktuellen
Debatten wird dies meist in Analogie zum Eigentum

an einer Sache verstanden. In dieser
Sichtweise kann die Eigentümerin frei über die
Sache verfügen und der Nutzen, der sich aus der
Sache ergibt, geht zu grossen Teilen darauf
zurück, was der Eigentümer mit der Sache
anstellt.

Beim Boden stellt sich die Situation anders
dar. Boden lässt sich nicht einfach vermehren
und begrenzen. Wie tief und wie hoch reicht
der Boden? Zählen Organismen und unent-
deckte Ressourcen, die im Boden lagern, ebenfalls

dazu? Und auch die Ausübung des

Eigentumsrechts ist beim Boden umstritten: Darf
Boden zerstört, vergiftet oder dessen Nutzung
für Generationen verunmöglichtwerden? Mein
Fahrrad darf ich einschmelzen, zerkleinern

oder einfach vergammeln lassen. Beim
Grundeigentum ist dies nicht der Fall.

Tatsächlich verleiht Eigentum an Boden
bestimmte Nutzungsrechte am Boden und das

Recht, andere Personen von eben diesen

Nutzungen auszuschliessen. Die
Grundeigentumsordnung re- —
gelt demnach primär das
Verhältnis zwischen möglichen
Nutzenden. Gleichzeitig sind
Wert und Nutzung des Bodens

eng mit gesellschaftlichen
Praktiken und Werten
verknüpft. Ein feinmaschiges
Netz von Regeln definiert, was aufweichen
Parzellen gemacht werden darf und was nicht.
Auch der Wert des Bodens hängt mehr von
gesellschaftlichen Anstrengungen als von jenen
der Eigentümerinnen ab. Deshalb bezeichnen
Ökonom:innen die Bodenrente auch als Ertrag
ohne Arbeit. Die Abschöpfung von
Planungsmehrwerten ist die Antwort darauf.

Wenn also Eigentum an Boden primär
soziale Beziehungen regelt und der Wert des
Bodens vor allem auf gesellschaftliche Bedingungen

zurückzuführen ist, dann lässt es sich mit
guten Gründen als Anvertrauen einer stets
gemeinschaftlichen Ressource verstehen. So landen

wir auf dem Boden der Tatsachen. Der
Boden ist unsere Lebensgrundlage und dessen

Beschädigung lässt niemanden unversehrt.
Wem also soll unser Boden gehören?

John Locke, Vater liberaler Eigentumsbegründung,

verstand Eigentum als Mittel, um
Freiheit und Überleben des einzelnen
Menschen und der Menschheit zu sichern. In den
nächsten Jahren müssen wir daher an neuen
Allmendverfassungen arbeiten, die sich dem
Gebrauch und der Sorge um unseren Boden
annehmen. Genossenschaften starten auf
diesem Weg mit einem Erfahrungsvorsprung, auf
dem sie sich aber nicht ausruhen dürfen. Sie

müssen ihr Wissen teilen und gleichzeitig dafür

sorgen, dass die Allmenden nicht zu
abgeschlossenen Privatclubs werden, sondern stets

weiterwachsen.

«Genossenschaften müssen

dafür sorgen, dass Allmenden
nicht zu Privatclubs werden.»
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